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Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zur Ergänzung der Anlage 3 für das 

Berichtsjahr 2022 zum Entwurf der Festlegung nach § 8 Absatz 4 RSAV für das 

Ausgleichsjahr 2024 

Sehr geehrte Frau Kuczkowski, 

das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) hat dem GKV-Spitzenverband mit Schreiben vom 28. 

Juli 2023 die Ergänzung der Anlage 3 für das Berichtsjahr 2022 zum Entwurf der Festlegung nach 

§ 8 Absatz 4 Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) für das Ausgleichsjahr 2024 übermittelt 

und um eine Stellungnahme gebeten.  

 

Neben den in unserer Stellungnahme zur technischen Anpassung nach § 8 Absatz 4 Satz 9 RSAV 

für das Ausgleichsjahr 2023 dargestellten Sachverhalten bitten wir das BAS, folgende Hinweise für 

das Ausgleichsjahr 2024 zusätzlich zu berücksichtigen: 

 

Gabapentinoide (N02BF) dienen der Behandlung von Epilepsie, peripheren neuropathischen 

Schmerzen sowie einer generalisierten Angststörung. Für die Therapie von neuropathischen 

Schmerzen sind sie von zentraler Bedeutung, weshalb eine Zuordnung des ATC-Codes N02BF 

auch zur DXG1251 Polyneuropathie erfolgen sollte. 
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Anders als für das Ausgleichsjahr 2023 erfolgt für die DXG0467 Virale Pneumonie die DXG-ATC-

Zuordnung auf Wirkstoffebene, woraus sich zusätzlicher Anpassungsbedarf ergibt. Daher ist hier 

der ATC-Code J06BD05 Sotrovimab für die DXG0467 zu ergänzen. Sotrovimab wird zur 

Behandlung von Covid-19-Erkrankungen eingesetzt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Erich Peters 

 

 


